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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung, die ein Zapfventil (1) zur Abgabe einer Flüssigkeit
und eine mit dem Zapfventil (1) verbundene Produktpla-
kette (5) aufweist. Erfindungsgemäß umfasst die Anord-
nung weiterhin eine Kennzeichnungslasche (6) mit ei-
nem Verbindungsabschnitt (14) und einem Kennzeich-
nungsabschnitt (9) zur Anzeige einer Information, wobei
der Verbindungsabschnitt (14) zwischen einer Klemm-

fläche (12) der Produktplakette (5) und einer Gegen-
klemmfläche (13) des Zapfventils (1) eingeklemmt ist.
Die Erfindung betrifft zudem eine entsprechende Kenn-
zeichnungslasche sowie ein Verfahren zur Kennzeich-
nung eines Zapfventils. Die Erfindung ermöglicht die Be-
reitstellung einer zusätzlichen Kennzeichnungsfläche für
ein Zapfventil, welche einfach realisiert oder auch nach-
gerüstet werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung, die ein Zapfventil zur Abgabe einer Flüssigkeit und
eine mit dem Zapfventil verbundene Produktplakette um-
fasst. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Kennzeich-
nungslasche für Zapfventile, sowie die Verwendung ei-
ner Kennzeichnungslasche zur Kennzeichnung eines
Zapfventils.
[0002] Zapfventile dienen zum Abfüllen von Flüssig-
keiten in einen Behälter, beispielsweise zum Abfüllen ei-
nes Kraftstoffs in den Tank eines Automobils. Damit der
Benutzer des Zapfventils erkennen kann, welche Flüs-
sigkeit durch das Zapfventil abgegeben wird, weisen
Zapfventile üblicherweise eine Kennzeichnung auf. Bei-
spielsweise ist es bekannt, das Zapfventil mit einer auf-
steckbaren Produktplakette zu versehen, auf der für den
Benutzer gut sichtbar der jeweilige Kraftstoff angegeben
ist, beispielsweise Diesel, E10, etc. Auf der Produktpla-
kette können auch andere Informationen aufgebracht
sein wie beispielsweise das Logo einer Tankstellenkette
oder sonstige Werbeanzeigen.
[0003] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Mög-
lichkeit zur Kennzeichnung eines Zapfventils bereitzu-
stellen, welche eine kostengünstige und benutzerfreund-
liche Kennzeichnung ermöglicht. Zur Lösung dieser Auf-
gabe weist die erfindungsgemäße Anordnung eine
Kennzeichnungslasche mit einem Verbindungsabschnitt
und einem Kennzeichnungsabschnitt zur Anzeige einer
Information auf. Erfindungsgemäß ist der Verbindungs-
abschnitt zwischen einer Klemmfläche der Produktpla-
kette und einer Gegenklemmfläche des Zapfventils ein-
geklemmt.
[0004] Zunächst werden einige im Rahmen der Erfin-
dung verwendete Begriffe erläutert. Der Begriff Produkt-
plakette bezeichnet im Rahmen der Erfindung ein mit
dem Zapfventil verbindbares Element, welches eine für
einen Benutzer des Zapfventils sichtbare Anzeigefläche
aufweist.
[0005] Zapfventile wie beispielsweise ZVA®-Zapfven-
tile der Fa. Elaflex weisen üblicherweise ein Ventilgehäu-
se mit einer im Wesentlichen kreisförmigen Oberseite
bzw. Stirnseite auf. An dieser Oberseite kann eine die
kreisförmige Stirnseite im Wesentlichen überdeckende
Produktpalette angebracht werden. Das Anbringen kann
insbesondere durch eine Klemmverbindung erfolgen,
beispielsweise kann eine Anzahl, üblicherweise vier,
Rastvorsprünge in entsprechende Ausnehmungen auf
der Stirnfläche des Ventilgehäuses eingreifen. Die bei-
den zueinander weisenden Flächen von Produktpalette
einerseits und Zapfventil andererseits werden im Rah-
men der Erfindung als Klemmfläche und Gegenklemm-
fläche bezeichnet.
[0006] Die Anzeigefläche der Produktplakette ist übli-
cherweise in eine von dem Zapfventil wegweisende Rich-
tung ausgerichtet, wenn die Produktplakette mit dem
Zapfventil verbunden ist. Die Anzeigefläche kann daher

während der Benutzung des Zapfventils von einem Be-
nutzer wahrgenommen werden. Die Anzeigefläche kann
eine beliebige Information anzeigen.
[0007] Kern der vorliegenden Erfindung ist es, zwi-
schen Zapfventil und Produktpalette zusätzlich eine
Kennzeichnungslasche einzufügen und durch die me-
chanische Verbindung zwischen Produktpalette und
Zapfventil mit zu befestigen. Diese Kennzeichnungsla-
sche weist einerseits einen vorzugsweise mit der Klemm-
fläche der Produktplakette sowie der Gegenklemmfläche
des Zapfventils in etwa deckungsgleichen Verbindungs-
abschnitt auf, der zwischen den beiden genannten Flä-
chen eingeklemmt wird und zusätzlich durch die mecha-
nischen Verbindungselemente wie beispielsweise die
genannten Rastvorsprünge fixiert werden kann. Zusätz-
lich ist ein über den Umfang des Verbindungsabschnitts
hinausragender Kennzeichnungsabschnitt vorgesehen,
der als zusätzlicher Kennzeichnungsträger dienen kann
und damit die visuelle Anzeige einer weiteren Information
ermöglicht, ohne dass visuelle Informationen auf sonsti-
gen Teilen des Zapfventils wie insbesondere der Pro-
duktplakette verkleinert oder sonst wie verändert werden
müssen.
[0008] In Zukunft wird sich aufgrund von europarecht-
lichen Regularien für Tankstellenbetreiber die Pflicht er-
geben, zur eindeutigen Identifikation des mit dem Zapf-
ventil auszubringenden Kraftstoffs eine zusätzliche
Kennzeichnung an das Zapfventil anzubringen. Die De-
tails dieser Kennzeichnungspflicht und die zu verwen-
denden Kennzeichnungen sind in der vorgesehenen eu-
ropäischen Norm EN 16942 festgeschrieben.
[0009] Das Bereitstellen einer zusätzlichen Kenn-
zeichnungsfläche bietet vor dem Hintergrund der oben
genannten Norm EN 16942 deutliche Vorteile, da die
durch die Norm vorgeschriebenen Kennzeichnungen
dem Durchschnittsverbraucher unbekannt sind. Bei-
spielsweise ist üblicher Dieselkraftstoff aufgrund der
Norm mit "B7 EN 590" oder "B7"zu bezeichnen.
[0010] Betreiber von Tankstellen werden daher zumin-
dest für einen längeren Übergangszeitraum eine doppel-
te Kennzeichnung der Kraftstoffsorten vornehmen müs-
sen, zum einen mit den dem Verbraucher geläufigen Be-
zeichnungen wie beispielsweise "Diesel", "Super E10"
etc. und zum anderen mit den vorgeschriebenen, jedoch
dem Verbraucher nicht geläufigen Normkennzeichnun-
gen. Die Erfindung ermöglicht es, auf einfache Art und
Weise eine dauerhaft beständige zusätzliche Kennzeich-
nungsfläche für die neuen, normgerechten Kennzeich-
nungen zu schaffen, die zudem an bestehenden Zapf-
ventilen auf einfache Art und Weise nachgerüstet werden
kann.
[0011] Im Gegensatz zu der Aufbringung einer weite-
ren Kennzeichnung beispielsweise mit Hilfe von Aufkle-
bern zeichnet sich die erfindungsgemäße Anordnung au-
ßerdem durch gute Beständigkeit und eine hohe Lebens-
dauer aus. Aufkleber haben nämlich den Nachteil, dass
sie sich im Umfeld eines Zapfventils, welche dem Ein-
fluss von Kraftstofftropfen und -dämpfen ausgesetzt ist,
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im Laufe der Zeit ablösen und zudem leicht zerkratzen.
[0012] In der erfindungsgemäßen Anordnung ist der
Verbindungsabschnitt der Kennzeichnungslasche zwi-
schen der Klemmfläche der Produktplakette und der Ge-
genklemmfläche des Zapfventils eingeklemmt. Die Be-
griffe Klemmfläche und Gegenklemmfläche sind in die-
sem Zusammenhang weit auszulegen. Davon umfasst
ist, dass der Verbindungsabschnitt lediglich entlang einer
oder mehrerer Klemmlinien und/oder an einem oder
mehreren Klemmpunkten eingeklemmt ist. Es ist nicht
erforderlich, dass der Verbindungsabschnitt über seinen
gesamten Umfang eingeklemmt wird. Eine entsprechen-
de Fixierung lediglich über einen Teilabschnitt oder meh-
rere Teilabschnitt des Umfangs kann hinreichend sein.
[0013] Erfindungsgemäß kann der Verbindungsab-
schnitt eine Kennzeichnung beispielsweise in Form ei-
nes Piktogramms aufweisen, die eine ordnungsgemäße,
seitenrichtige und im richtigen Winkel ausgerichtete
Montage der Kennzeichnungslasche erleichtert. Diese
Kennzeichnung kann im montierten Zustand nicht mehr
sichtbar sein, beispielsweise durch die Produktpalette
verdeckt werden.
[0014] Die erfindungsgemäße Kennzeichnungslasche
weist einen Kennzeichnungsabschnitt zur Anzeige einer
Information auf. Der Begriff Information ist hier weit auf-
zufassen. Unter den Begriff fallen grundsätzlich jede Art
von Informationen, wie beispielsweise Text, Zeichen, Bil-
der, Logos, Motive, Hologramme etc. Insbesondere kann
der Kennzeichnungsabschnitt mit einer Information be-
druckt sein, beispielsweise kann eine Kraftstoffbezeich-
nung auf den Kennzeichnungsabschnitt aufgedruckt
sein. Der Kennzeichnungsabschnitt und/oder die darauf
aufgebrachte, bevorzugt aufgedruckte Information kön-
nen farbig ausgestaltet sein, beispielsweise in den in der
genannten Norm erwähnten Farben weiß und grau.
[0015] Die erfindungsgemäße Anordnung stellt ein
Zapfventil bereit, welches auf vorteilhafte Weise eine zu-
sätzliche Kennzeichnungsfläche aufweist.
[0016] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist die
Produktplakette ein Befestigungselement auf, welches
zur Herstellung der Verbindung in eine korrespondieren-
de Aussparung des Zapfventils eingeführt ist. Bevorzugt
weist der Verbindungsabschnitt eine Fixieröffnung auf,
durch die das Befestigungselement hindurchgeführt ist.
Das Befestigungselement erhöht auf diese Weise einer-
seits die Verbindungssicherheit zwischen der Produkt-
plakette und dem Zapfventil. Andererseits führt das Be-
festigungselement zusätzlich zu einer besseren Verbin-
dung der beiden Teile mit dem Verbindungsabschnitt der
Kennzeichnungslasche. Neben der Klemmwirkung wird
der Verbindungsabschnitt auch durch die Wechselwir-
kung zwischen dem Rand der Fixieröffnung im Verbin-
dungabschnitt und dem Befestigungselement festgehal-
ten.
[0017] Es kann vorgesehen sein, dass der Verbin-
dungsabschnitt beim Herstellen der Verbindung zwi-
schen Zapfventil und Produktplakette vom Befestigungs-
element durchstoßen wird. Alternativ ist es auch möglich,

dass der Verbindungsabschnitt eine vorgefertigte Fixier-
öffnung aufweist.
[0018] Das Befestigungselement kann von der
Klemmfläche hervorstehen und die korrespondierende
Aussparung kann in der Gegenklemmfläche angeordnet
sein. In diesem Fall findet im unmittelbar an die Fixier-
öffnung angrenzenden Bereich eine Klemmwirkung statt,
so dass die Gefahr, dass der Verbindungsabschnitt ein-
reißt, wenn eine Kraft auf ihn einwirkt, verringert wird.
[0019] Die Verbindung zwischen dem Befestigungse-
lement und der korrespondierenden Aussparung kann
beispielsweise über einen Reibschluss geschehen. Mög-
lich ist auch, dass ein Formschluss zwischen dem Be-
festigungselement und der korrespondierenden Ausspa-
rung stattfindet, beispielsweise kann eine Schnappver-
bindung vorgesehen sein, bei der ein Teil des Befesti-
gungselements einen korrespondierenden Teil der Aus-
sparung hintergreift.
[0020] Bevorzugt wird der Verbindungsabschnitt der
Kennzeichnungslasche im Querschnitt von der Produkt-
plakette verdeckt. Dies bedeutet, dass der Verbindungs-
abschnitt nicht über den Rand der Produktplakette hin-
ausragt, so dass überflüssiges zur Klemmwirkung nicht
beitragendes Material eingespart wird. Alternativ kann
der Verbindungsabschnitt über den Rand der Produkt-
palette hinausragen, er kann dann zusätzlich mit Kenn-
zeichnungen oder Dekorationen wie beispielsweise ei-
nem farbigen Ring versehen werden.
[0021] Vorzugsweise ist der Kennzeichnungsab-
schnitt vor der Produktplakette angeordnet. Der Begriff
"vor" ist hier relativ zur Ausrichtung des Zapfventils zu
verstehen, welches an seinem hinteren Ende eine Ein-
lassöffnung und an seinem vorderen Ende eine Auslas-
söffnung für die abzugebende Flüssigkeit aufweist. "Vor
der Produktplakette" bedeutet also "in Richtung des vor-
deren Endes des Zapfventils". Der Kennzeichnungsab-
schnitt bietet in diesem Fall eine gut ablesbare zusätzli-
che Kennzeichnungsfläche. Möglich ist aber auch eine
andere Anordnung des Kennzeichnungsabschnittes re-
lativ zur Produktplakette, beispielsweise rechts oder links
von oder auch hinter der Produktplakette. Denkbar wäre
auch eine freie Ausrichtung in irgendeine Richtung.
[0022] Die Ebene des Kennzeichnungsabschnitts
kann relativ zur Ebene des Verbindungsabschnitts ab-
gewinkelt sein, um beispielsweise die Wahrnehmbar-
keit/Lesbarkeit des Kennzeichnungsabschnitts zu er-
leichtern. Beispielsweise kann die Kennzeichnungsla-
sche im Bereich des Übergangs vom Verbindungsab-
schnitt zum Kennzeichnungsabschnitt thermisch gebo-
gen werden.
[0023] Die Kennzeichnungslasche kann einer Reihe
von Umwelteinflüssen ausgesetzt sein, wie beispielswei-
se Wärme, Kälte, (UV-)Lichteinstrahlung. Zudem kann
es zu Krafteinwirkung auf die Kennzeichnungslasche
oder zu Kontakt mit Flüssigkeiten, insbesondere mit
Kraftstoffen kommen. Bevorzugt weist der Verbindungs-
abschnitt und/oder der Kennzeichnungsabschnitt daher
ein reißbeständiges und/oder kältebeständiges und/oder
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wärmebeständiges und/oder ozonbeständiges und/oder
lösungsmittelbeständiges und/oder kratzfestes und/oder
lichtbeständiges und/oder UV-beständiges Material auf.
[0024] Bevorzugt sind der Kennzeichnungsabschnitt
und der Verbindungsabschnitt aus demselben Material
hergestellt, beispielsweise aus einer Folie. Besonders
geeignet sind im Rahmen der Erfindung Kunststofffolien,
die hinreichende Beständigkeit gegen Witterungseinflüs-
se, Kraftstoffe und mögliche mechanische Einwirkungen
aufweisen. Die Folie weist bevorzugt eine hinreichende
Steifigkeit auf, dass der Kennzeichnungsabschnitt bei
montierter Folie in der Ebene des Verbindungsabschnitts
verbleibt und nicht beispielsweise durch Schwerkraft
oder mechanische Einflüsse abgeknickt wird. Besonders
bevorzugt ist der Verbindungsabschnitt einstückig mit
dem Kennzeichnungsabschnitt verbunden.
[0025] Die Stärke (Dicke) einer solchen Folie liegt be-
vorzugt bei maximal 2 mm, weiter vorzugsweise maximal
1 mm, weiter vorzugsweise maximal 0,5 mm, weiter vor-
zugsweise maximal 0,2 mm. Insbesondere bei dünnen
Folien kann der nach außenweisende Rand insbeson-
dere im Bereich des Kennzeichnungsabschnitts scharf-
kantig sein. Es kann daher erfindungsgemäß bevorzugt
sein, nach außen weisende Kanten der Folie abzurunden
oder gegebenenfalls mit einem etwas verstärkten Rand
zu versehen, um eine etwaige Verletzungsgefahr zu ver-
mindern.
[0026] Gegenstand der Erfindung ist weiterhin eine
Anordnung umfassend eine Produktplakette mit einem
Befestigungselement zur Verbindung mit einem Zapf-
ventil. Erfindungsgemäß weist die Produktplakette eine
Klemmfläche auf, welche im verbundenen Zustand einer
Gegenklemmfläche des Zapfventils gegenüberliegt, wo-
bei die Anordnung weiterhin eine Kennzeichnungslasche
umfasst, welche einen Verbindungsabschnitt und einen
Kennzeichnungsabschnitt zur Anzeige einer Information
aufweist. Im Verbindungsabschnitt ist eine Fixieröffnung
angeordnet, durch die das Befestigungselement hin-
durchgeführt ist.
[0027] Diese erfindungsgemäße weitere Anordnung
kann durch die Merkmale, welche im Zusammenhang
mit der oben beschriebenen Anordnung erwähnt wurden,
fortgebildet werden. Die Anordnung ermöglicht es, ein
Zapfventil, welches mit einer Produktplakette verbunden
ist, auf einfache Weise nachzurüsten. Die alte Produkt-
plakette kann dazu entfernt werden. Die erfindungsge-
mäße weitere Anordnung kann anschließend unter Ein-
klemmung der Kennzeichnungslasche mit dem Zapfven-
til verbunden werden.
[0028] Gegenstand der Erfindung ist zudem eine
Kennzeichnungslasche für Zapfventile, welche einen im
Wesentlichen kreisförmigen Verbindungsabschnitt und
einen Kennzeichnungsabschnitt zur Anzeige einer Infor-
mation aufweist. Erfindungsgemäß weist der im Wesent-
lichen kreisförmige Verbindungsabschnitt einen Kreisbo-
genabschnitt auf, an dem der Verbindungsabschnitt mit
dem Kennzeichnungsabschnitt einstückig verbunden ist,
wobei der Kennzeichnungsabschnitt vom Zentrum des

Verbindungsabschnitts aus gesehen radial nach außen
weist. In dem Verbindungsabschnitt ist zumindest eine
Fixieröffnung angeordnet. Bevorzugt sind Verbindungs-
abschnitt und Kennzeichnungsabschnitt aus einem flä-
chigen Material, beispielsweise Kunststoff oder Metall
hergestellt. Die erfindungsgemäße Kennzeichnungsla-
sche kann durch die Merkmale, welche im Zusammen-
hang mit der erfindungsgemäßen Anordnung beschrie-
ben wurden, fortgebildet werden. Ebenso kann die erfin-
dungsgemäße Anordnung durch die Merkmale, welche
im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Kenn-
zeichnungslasche beschrieben sind, fortgebildet wer-
den.
[0029] Ein Kreisbogenabschnitt des im Wesentlichen
kreisförmigen Verbindungsabschnittes ist ein Teil des
Randes des Verbindungsabschnittes, welcher im We-
sentlichen durch einen Kreisbogen dargestellt werden
kann. Im Falle einer einstückigen Ausgestaltung von Ver-
bindungsabschnitt und Kennzeichnungsabschnitt aus
demselben Material kann der Kreisbogenabschnitt als
ein gedachter Kreisbogen angesehen werden, welcher
den Verbindungsabschnitt vom Kennzeichnungsab-
schnitt trennt.
[0030] Die erfindungsgemäße Kennzeichnungslasche
eignet sich im Besonderen dazu, ein vorhandenes Zapf-
ventil, welches mit einer Produktplakette verbunden ist,
nachzurüsten, um eine zusätzliche Kennzeichnungsflä-
che bereitzustellen. Dazu kann die Produktplakette von
dem Zapfventil entfernt und anschließend unter Einklem-
mung des Verbindungsabschnittes der erfindungsgemä-
ßen Kennzeichnungslasche wieder mit dem Zapfventil
verbunden werden. Die Befestigungselemente der Pro-
duktplakette werden dabei durch die Fixieröffnungen der
Kennzeichnungslasche hindurchgeführt. Neben der
Klemmbefestigung wird die Kennzeichnungslasche da-
durch zusätzlich durch die Wechselwirkung zwischen
dem Rand der Fixieröffnungen und den Befestigungse-
lementen fixiert.
[0031] Die erfindungsgemäße Kennzeichnungslasche
ist besonders von Vorteil, wenn ein zerstörungsfreies Lö-
sen der Produktplakette von dem Zapfventil und ein an-
schließendes Wiederverbinden mit dem Zapfventil mög-
lich ist. Die Produktplakette kann in diesem Fall weiter
verwendet werden, so dass Material und Kosten einge-
spart werden. Zudem kann eine bereits auf der Produkt-
plakette vorhandene Kennzeichnung, beispielsweise die
Angabe eines Kraftstoffes, unverändert bestehen blei-
ben, wobei auf der Kennzeichnungslasche eine zusätz-
liche normkonforme Kennzeichnung aufgebracht wer-
den kann.
[0032] Bevorzugt weist der im wesentlichen kreisför-
mige Verbindungsabschnitt einen Durchmesser zwi-
schen 30 mm und 60 mm, weiter bevorzugt zwischen 35
mm und 55 mm und noch weiter bevorzugt zwischen 35
mm und 45 mm auf. Der Kennzeichnungsabschnitt kann
eine Fläche zwischen 1 cm2 und 20 cm2 aufweisen, vor-
zugsweise zwischen 1 cm2 und 15 cm2, weiter vorzugs-
weise zwischen 1 cm2 und 10 cm2, weiter vorzugsweise
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zwischen 1 cm2 und 5 cm2. Die genannten Werte ermög-
lichen eine gute Befestigung des Verbindungsabschnit-
tes sowie die Anbringung einer gut lesbaren Kennzeich-
nung auf dem Kennzeichnungsabschnitt.
[0033] Der Kreisbogenabschnitt erstreckt sich in einer
bevorzugten Ausführungsform über einen Öffnungswin-
kel zwischen 10° und 200°, bevorzugt zwischen 30° und
120°, weiter bevorzugt zwischen 80° und 100°. Vom
Kreisbogenabschnitt aus kann sich der Kennzeich-
nungsabschnitt zwischen 0.5 cm und 10 cm, bevorzugt
zwischen 1 cm und 5 cm, weiter bevorzugt zwischen 2
cm und 4 cm radial nach außen erstrecken. Auch durch
diese Ausgestaltungen wird eine gute Befestigung des
Verbindungsabschnittes erreicht und die Anbringung ei-
ner gut lesbaren Kennzeichnung ermöglicht.
[0034] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
der Verbindungsabschnitt eine Mehrzahl von Fixieröff-
nungen auf. Die Fixieröffnungen können in Umfangsrich-
tung gleichmäßig über den Verbindungsabschnitt verteilt
sein. Die Fixieröffnungen können einen Abstand vom
Rand des Verbindungsabschnittes aufweisen, der zwi-
schen 2 mm und 15 mm, bevorzugt zwischen 3 mm und
10 mm, weiter bevorzugt zwischen 4 mm und 7 mm liegt.
Es hat sich gezeigt, dass dies zu einer besonders guten
Befestigung der Kennzeichnungslasche führt.
[0035] Die Kennzeichnungslasche weist eine Längs-
achse auf, welche entlang der Längsachse eines Zapf-
ventils ausgerichtet werden kann, wenn die Kennzeich-
nungslasche mit dem Zapfventil verbunden wird. In einer
bevorzugten Ausführungsform weist der Verbindungs-
abschnitt vier Fixieröffnungen auf. Bevorzugt sind die Fi-
xieröffnungen bezüglich der Längsachse der Kennzeich-
nungslasche bei Umfangswinkeln von X°, 180-X°,
180+X° und 360-X° angeordnet, wobei X für einen Win-
kelwert im Bereich zwischen 10° und 80°, bevorzugt zwi-
schen 30° und 70° steht. Der Umfangswinkel bezeichnet
dabei den Winkel, welcher von einer in radialer Richtung
verlaufenden, das Zentrum einer Fixieröffnung schnei-
denden Geraden, und der Längsachse der Kennzeich-
nungslasche eingeschlossen wird. Der Begriff "radiale
Richtung" bezieht sich dabei auf den im Wesentlichen
kreisförmigen Verbindungsabschnitt. Das vordere Ende
des Zapfventils ist in diesem Fall bei einem Umfangswin-
kel von 0° angeordnet, wenn die Kennzeichnungslasche
mit einem Zapfventil verbunden ist. Es hat sich gezeigt,
dass die oben genannte Anordnung der Fixieröffnungen
zu einer stabilen Befestigung der Kennzeichnungslasche
führt.
[0036] Es kann vorgesehen sein, dass der Mittelpunkt
des Kreisbogenabschnitts bei einem Umfangswinkel von
im Wesentlichen 0° angeordnet ist. Dies bedeutet, dass
ein Kreisbogenabschnitt mit einem Öffnungswinkel von
Y° sich im Wesentlichen über den Umfangswinkelbe-
reich von (0 - Y/2)° bis (0 + Y/2)° erstreckt. Eine so aus-
gestaltete Kennzeichnungslasche, die mit einem Zapf-
ventil verbunden ist, weist in diesem Fall einen Kenn-
zeichnungsabschnitt auf, welcher bevorzugt in Längs-
richtung ausgerichtet ist und in Richtung des vorderen

Endes des Zapfventils weist. Wie oben beschrieben kann
der Kennzeichnungsabschnitt auch in andere Raumrich-
tungen weisen. Der Kennzeichnungsabschnitt ist da-
durch bei der Benutzung des Zapfventils gut lesbar.
[0037] Gegenstand der Erfindung ist schließlich die
Verwendung einer Kennzeichnungslasche zur Kenn-
zeichnung eines Zapfventils, wobei die nachfolgenden
Schritte ausgeführt werden:

a. Bereitstellen eines Zapfventils, das zur Abgabe
einer Flüssigkeit ausgestaltet ist, und einer Produkt-
plakette, wobei das Zapfventil zur Herstellung einer
Verbindung mit der Produktplakette ausgestaltet ist
und wobei die Produktplakette eine Klemmfläche
und das Zapfventil eine korrespondierende Gegen-
klemmfläche aufweist;

b. Platzieren einer erfindungsgemäßen Kennzeich-
nungslasche zwischen der Klemmfläche und der
Gegenklemmfläche;

c. Herstellen einer Verbindung zwischen dem Zapf-
ventil und der Produktplakette, so dass der Verbin-
dungsabschnitt zwischen der Klemmfläche und der
Gegenklemmfläche eingeklemmt wird.

[0038] Die erfindungsgemäße Verwendung ermög-
licht die Herstellung einer erfindungsgemäßen Anord-
nung bzw. die Nachrüstung eines vorhandenen Zapfven-
tils mit einer erfindungsgemäßen Kennzeichnungsla-
sche. Die in Verbindung mit der erfindungsgemäßen An-
ordnung und der erfindungsgemäßen Kennzeichnungs-
lasche beschriebenen Vorteile kommen ebenso der er-
findungsgemäßen Verwendung zugute.
[0039] Es ist ein besonderer Vorteil der Erfindung,
dass sie die Nachrüstung bestehender Zapfventile er-
laubt, so dass einerseits die nach EN 16942 vorgeschrie-
bene zusätzliche Kennzeichnung angebracht werden
kann und andererseits dafür bestehende Kennzeich-
nungsflächen nicht aufgegeben oder verkleinert werden
müssen. Die Verwendung einer erfindungsgemäßen
Kennzeichnungslasche zur Nachrüstung vorhandener
Zapfventile ist somit ein wichtiger Aspekt der Erfindung.
Bevorzugt wird der Kennzeichnungsabschnitt vor Her-
stellung der Verbindung zwischen dem Zapfventil und
der Produktplakette so platziert, dass der Kennzeich-
nungsabschnitt vor der Produktplakette angeordnet ist.
[0040] In einer bevorzugten Ausführungsform des Ver-
fahrens weist die Produktplakette ein Befestigungsele-
ment auf, wobei der Verbindungsabschnitt eine zum Be-
festigungselement korrespondierende Fixieröffnung auf-
weist, wobei beim Herstellen der Verbindung das Befes-
tigungselement durch die Fixieröffnung hindurchgeführt
wird.
[0041] Das erfindungsgemäße Verfahren kann durch
die bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemä-
ßen Anordnung beschriebenen Merkmale fortgebildet
werden.
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[0042] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
Folgenden anhand der Zeichnung beschrieben. Darin
zeigen:

Figur 1: eine Schrägansicht auf eine erfindungsge-
mäße Anordnung umfassend ein Zapfven-
til, eine Produktplakette und eine Kenn-
zeichnungslasche;

Figur 2: eine Vergrößerung eines Teilbereichs der
Figur 1, wobei die Produktplakette von dem
Zapfventil gelöst und die Kennzeichnungs-
lasche entfernt ist;

Figur 3A: eine Aufsicht auf den in Figur 2 gezeigten
Teilbereich, wobei die Produktplakette ent-
fernt und eine Kennzeichnungslasche hin-
zugefügt ist;

Figur 3B: eine Aufsicht auf den in Figur 2 gezeigten
Teilbereich, wobei eine Kennzeichnungsla-
sche hinzugefügt ist und die Produktplaket-
te mit dem Zapfventil verbunden ist;

Figur 4: eine Aufsicht auf eine erfindungsgemäße
Kennzeichnungslasche.

[0043] Figur 1 zeigt eine dreidimensionale Schrägan-
sicht auf eine erfindungsgemäße Anordnung. Die Anord-
nung umfasst ein Zapfventil 1, mit einem vorderen Ende
2 zur Abgabe eines Kraftstoffs und mit einem hinteren
Ende 3, welches mit einem Schlauch 4 zur Zuführung
des Kraftstoffs verbunden ist. Mit dem Zapfventil 1 ist
eine Produktplakette 5 verbunden. Die Produktplakette
5 ist an der Oberseite des Zapfventils 1 vor dem Handgriff
16 angeordnet. Zwischen dem Zapfventil 1 und der Pro-
duktplakette 5 ist eine erfindungsgemäße Kennzeich-
nungslasche 6 eingeklemmt. Die Kennzeichnungsla-
sche 6 ist in einem Stück aus einer Folie gefertigt und
umfasst einen Kennzeichnungsabschnitt 9 und einen in
Figur 1 nicht sichtbaren Verbindungsabschnitt, welcher
von der Produktplakette 5 verdeckt wird. Zusätzlich zu
der nach oben weisenden Anzeigefläche der Produkt-
plakette 5 stellt der Kennzeichnungsabschnitt 9 eine wei-
tere Anzeigefläche dar, auf der beispielsweise eine EU-
richtlinienkonforme Kennzeichnung aufgebracht werden
kann.
[0044] Figur 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus
der in Figur 1 gezeigten Anordnung, wobei die Produkt-
plakette 5 von dem Zapfventil 1 gelöst ist und die Kenn-
zeichnungslasche 6 zur besseren Übersicht entfernt wur-
de. In dieser Ansicht ist zu sehen, dass die Produktpla-
kette 5 an ihrer Unterseite eine kreisförmige Klemmflä-
che 12 aufweist und vier von der Klemmfläche nach unten
abragende Befestigungsbeine 8. Das Zapfventil 1 weist
eine mit der Klemmfläche 12 korrespondierende kreis-
förmige Gegenklemmfläche 13 auf sowie vier Vertiefun-
gen 7, welche in der Gegenklemmfläche 13 angeordnet

sind. Bei der Herstellung einer Verbindung zwischen der
Produktplakette 5 und dem Zapfventil 1 werden die Be-
festigungsbeine 8 in die Vertiefungen 7 eingeführt, wobei
ein Reibschluss zwischen jedem der Befestigungsbeine
8 und der jeweiligen korrespondierenden Vertiefung 7
entsteht.
[0045] Figur 3A zeigt eine Aufsicht auf den in Figur 2
gezeigten Ausschnitt der erfindungsgemäßen Anord-
nung, wobei die Produktplakette 5 der Übersicht halber
nicht gezeigt ist. Im Unterschied zu Figur 2 ist allerdings
die Kennzeichnungslasche 6 wieder hinzugefügt und als
gestrichelte Linie angedeutet. In dieser Ansicht ist zu se-
hen, dass die Kennzeichnungslasche 6 einen Verbin-
dungsabschnitt 14 aufweist. Der Verbindungsabschnitt
14 ist kreisförmig ausgestaltet und weist einen Durch-
messer von 40 mm auf. Der Verbindungsabschnitt 14 ist
konzentrisch zur Gegenklemmfläche 13 ausgerichtet, so
dass die Klemmwirkung auf eine möglichst große Fläche
des Verbindungsabschnitts 14 wirkt.
[0046] In einer Ausführungsform weist der Verbin-
dungsabschnitt 14 vier Fixieröffnungen 15 auf, welche
nach der korrekten Platzierung des Verbindungsab-
schnitts 14 oberhalb der Vertiefungen 7 angeordnet sind.
Beim Aufstecken der Produktplakette 5 auf das Zapfven-
til 1 werden die Befestigungsbeine 8 in diesem Fall durch
die Fixieröffnungen 15 hindurchgeführt.
[0047] In einer alternativen Ausführungsform ist der
Verbindungsabschnitt 14 ursprünglich nicht mit Fixieröff-
nungen versehen. In diesem Fall wird der Verbindungs-
abschnitt beim Aufstecken des Plattenträgers 5 auf das
Zapfventil 1 von den Befestigungsbeinen 8 durchsto-
chen, so dass beim Aufstecken Fixieröffnungen 15 er-
zeugt werden.
[0048] Figur 3B zeigt ebenso wie Figur 3A eine Auf-
sicht auf den in Figur 2 gezeigten Ausschnitt der erfin-
dungsgemäßen Anordnung, wobei die Produktplakette
5 nun auf das Zapfventil 1 aufgesteckt wurde. Aus der
Figur ist ersichtlich, dass zusätzlich zu der Anzeigefläche
der Produktplakette 5 durch den Kennzeichnungsab-
schnitt 9 eine weitere Anzeigefläche zur Verfügung ge-
stellt wird, welche im vorliegenden Fall mit der europa-
richtlinienkonformen Dieselkennzeichnung "B7" verse-
hen ist.
[0049] In Figur 4 ist eine Aufsicht auf eine erfindungs-
gemäße Kennzeichnungslasche 6 dargestellt. Die Kenn-
zeichnungslasche ist aus einer Folie hergestellt. Die
Längsachse der Kennzeichnungslasche 6 ist durch eine
strichpunktierte Linie 20 angedeutet. Bei Herstellung ei-
ner Verbindung zwischen der Kennzeichnungslasche 6
und einem Zapfventil wird die Längsachse 20 entlang
der Längsachse des Zapfventils ausgerichtet. Die Kenn-
zeichnungslasche 6 weist einen kreisförmigen Verbin-
dungsabschnitt 14 auf. An einem Kreisbogenabschnitt
17 des Verbindungsabschnittes 14 ist dieser mit einem
Kennzeichnungsabschnitt 9 einstückig verbunden. Der
Kreisbogenabschnitt 17 weist einen Öffnungswinkel 18
von 95° auf. Der Öffnungswinkel 18 ist in Figur 4 mit Hilfe
der gestrichelten Linien 23, 24 illustriert. Der Mittelpunkt
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21 des Kreisbogenabschnitts 17 ist bei einem Umfangs-
winkel von 0° bezüglich der Längsachse 20 angeordnet.
[0050] Weiterhin umfasst der Verbindungsabschnitt
14 vier Fixieröffnungen 15, welche bei Umfangswinkeln
von 55°, 125°, 235° und 305° relativ zur Längsachse 20
angeordnet sind. Der 55° betragende Umfangswinkel 19
ist in Figur 4 beispielhaft für die erste Fixieröffnung 15
zwischen der Längsachse 20 und der gepunkteten Linie
22 eingezeichnet.

Patentansprüche

1. Anordnung, die ein Zapfventil (1) zur Abgabe einer
Flüssigkeit und eine mit dem Zapfventil (1) verbun-
dene Produktplakette (5) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anordnung eine Kenn-
zeichnungslasche (6) mit einem Verbindungsab-
schnitt (14) und einem Kennzeichnungsabschnitt (9)
zur Anzeige einer Information aufweist, wobei der
Verbindungsabschnitt (14) zwischen einer Klemm-
fläche (12) der Produktplakette (5) und einer Gegen-
klemmfläche (13) des Zapfventils (1) eingeklemmt
ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Produktplakette (5) ein Befesti-
gungselement (8) aufweist, welches zur Herstellung
der Verbindung mit dem Zapfventil (1) in eine korre-
spondierende Aussparung (7) des Zapfventils (1)
eingeführt ist, wobei der Verbindungsabschnitt (14)
eine Fixieröffnung (15) aufweist, durch die das Be-
festigungselement (8) hindurchgeführt ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verbindungsabschnitt (14)
der Kennzeichnungslasche (6) im Querschnitt von
der Produktplakette (5) verdeckt wird.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kennzeich-
nungsabschnitt (9) vor der Produktplakette (5) an-
geordnet ist.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verbindungsab-
schnitt (14) und/oder der Kennzeichnungsabschnitt
(9) ein reißbeständiges und/oder kältebeständiges
und/oder wärmebeständiges und/oder kratzfestes
und/oder lichtbeständiges und/oder UV-beständi-
ges und/oder ozonbeständiges Material aufweist.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kennzeich-
nungsabschnitt (9) und der Verbindungsabschnitt
(14) aus demselben Material hergestellt sind, insbe-
sondere aus einer Folie.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnungs-
lasche (6) in einem Stück hergestellt ist.

8. Anordnung umfassend eine Produktplakette (5) mit
einem Befestigungselement (8) zur Verbindung mit
einem Zapfventil (1), dadurch gekennzeichnet,
dass die Produktplakette eine Klemmfläche (12)
aufweist, welche im verbundenen Zustand einer Ge-
genklemmfläche (13) des Zapfventils (1) gegenüber-
liegt, wobei die Anordnung weiterhin eine Kenn-
zeichnungslasche (6) umfasst, welche einen Verbin-
dungsabschnitt (14) und einen Kennzeichnungsab-
schnitt (9) zur Anzeige einer Information aufweist,
wobei im Verbindungsabschnitt (14) eine Fixieröff-
nung (15) angeordnet ist, durch die das Befesti-
gungselement (8) hindurchgeführt ist.

9. Kennzeichnungslasche für Zapfventile, dadurch
gekennzeichnet, dass sie einen im Wesentlichen
kreisförmigen Verbindungsabschnitt (14) und einen
Kennzeichnungsabschnitt (9) zur Anzeige einer In-
formation aufweist, wobei der Verbindungsabschnitt
(14) einen Kreisbogenabschnitt (17) aufweist, an
dem der Verbindungsabschnitt (14) mit dem Kenn-
zeichnungsabschnitt (9) einstückig verbunden ist,
wobei der Kennzeichnungsabschnitt (9) vom Zen-
trum des Verbindungsabschnittes (14) aus gesehen
radial nach außen weist und wobei in dem Verbin-
dungsabschnitt (9) zumindest eine Fixieröffnung
(15) angeordnet ist.

10. Kennzeichnungslasche nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verbindungsabschnitt
(14) einen Durchmesser im Bereich zwischen 30 mm
und 60 mm aufweist, bevorzugt zwischen 35 mm
und 55 mm, weiter bevorzugt zwischen 35 mm und
45 mm.

11. Kennzeichnungslasche nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kennzeich-
nungsabschnitt (9) eine Fläche zwischen 1 cm2 und
20 cm2, bevorzugt zwischen 1 cm2 und 15 cm2, wei-
ter bevorzugt zwischen 1 cm2 und 10 cm2, weiter
bevorzugt zwischen 1 cm2 und 5 cm2 aufweist;
und/oder dass der Kreisbogenabschnitt (17) sich
über einen Öffnungswinkel zwischen 10° und 200°,
bevorzugt zwischen 30° und 120°, weiter bevorzugt
zwischen 80° und 100° erstreckt; und/oder dass die
Fixieröffnung (15) einen Abstand vom Rand des Ver-
bindungsabschnittes (14) aufweist, der zwischen 2
mm und 15 mm, bevorzugt zwischen 3 mm und 10
mm, weiter bevorzugt zwischen 4 mm und 7 mm
liegt.

12. Kennzeichnungslasche nach einem der Ansprüche
9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
bindungsabschnitt (14) vier Fixieröffnungen (15) auf-
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weist, welche bezüglich einer Längsachse (20) der
Kennzeichnungslasche bei Umfangswinkeln von X°,
180-X°, 180+X° und 360-X° angeordnet sind, wobei
X für einen Winkelwert im Bereich zwischen 10° und
80°, bevorzugt zwischen 30° und 70° steht.

13. Verwendung einer Kennzeichnungslasche zur
Kennzeichnung eines Zapfventils, gekennzeichnet
dadurch, dass die nachfolgenden Schritte ausge-
führt werden:

a. Bereitstellen eines Zapfventils (1) zur Abgabe
einer Flüssigkeit und einer Produktplakette (5),
wobei das Zapfventil (1) und die Produktplakette
(5) zur Herstellung einer Verbindung miteinan-
der ausgestaltet sind und wobei die Produktpla-
kette (5) eine Klemmfläche (12) und das Zapf-
ventil (1) eine korrespondierende Gegenklemm-
fläche (13) aufweist;
b. Platzieren einer Kennzeichnungslasche (6)
nach einem der Ansprüche 9 bis 14 zwischen
der Klemmfläche (12) und der Gegenklemmflä-
che (13);
c. Herstellen einer Verbindung zwischen dem
Zapfventil (1) und der Produktplakette (5), so
dass der Verbindungsabschnitt (14) zwischen
der Klemmfläche (12) und der Gegenklemmflä-
che (13) eingeklemmt wird.

14. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kennzeichnungslasche (14) vor
Herstellung der Verbindung zwischen dem Zapfven-
til (1) und der Produktplakette (5) so platziert wird,
dass der Kennzeichnungsabschnitt (14) vor der Pro-
duktplakette (5) angeordnet ist.

15. Verwendung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Produktplakette (5) ein
Befestigungselement (8) aufweist, wobei der Verbin-
dungsabschnitt (14) eine zum Befestigungselement
(8) korrespondierende Fixieröffnung (15) aufweist,
wobei beim Herstellen der Verbindung das Befesti-
gungselement (8) durch die Fixieröffnung (15) hin-
durchgeführt wird.
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